


7. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 2.000 € im Einzelfall, sofern
die haushaltsmäßige Finanzierung gesichert ist,

8. Einvernehmen in den Fällen des§ 14 Abs. 2 und des§ 36 BauGB mit Ausnahme
von§ 31 Abs. 2 und § 35 BauGB,

9. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur
Fristwahrung.

Artikel II 

Inkrafttreten 

Diese 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Ulmet tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Ulmet, den 29. Januar 2020

gez. Klaus Klinck
Ortsbürgermeister




